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o de~ Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

1 20 Feb. 1975 
XIII. Gesetzgebungsperiode 

Bundesministerium für Finanzen 

Z 0 152.288-1/74 
Verfügungen über bewegliches 
Bundesvermögen im Zeitabschnitt 
2. Viertel 1970 bis einschließ16 
4. Viertel 1973 

.An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010W i e n 

Mit Bezugnahme auf die Art. X der BFG 1970, 1971, 1972 und 

1973 beehre ich mich zu berichten, daß in den u. a. ZeitabsQbnitten 
folgende Verfügungen über bewegliches Bundesvermögen getroffen 
wurden: 

Im 2. Viertel 1970: 

1.) Die Republik Österreich ist am Stammkapital der Kärntner Flug

hafenbetriebsges.mob.Ho mit 60% beteiligt, Mitgesellschafter 
sind zu je 20% das Land Kärnten und die Stadt Klagenfurto 
Eine beschlossene Kapitalerhöhung war nach den zwischen 

den Gesellschaften getroffenen Vereinbarungen zum Teil durch 
Einbringung von Darlehensforderungen aufzuhringen, die de.n 
Gesellschaftern entsprechend dem Beteiligungsverhältnis 
zugestanden haben. Die erwähnte Kapitalerhöhung war im 

Interesse der Verbreiterung der Eigenmittelbasis der Gesell-

·schaft notwendig~ der Weg der Sacheinlage ist zwecks Ver
meidung unnötiger Ünerweisungsvorgänge gewählt worden. 

Die als Sacheinlage eingebrachte Darlehensforderung des 

Bundes betrug S 536.721,34, für die erforderlichen Ver

rechnungsvorgänge war im Bundesvoranschlag für das Jahr 1970 
bei Ansatz 2/54262 und 1/54083 entsprechend vorgesorgt. 

Im 30 Viertel 1970: 
20) Der Gemeinnützigen Wohnungs-Gesom.b.Ho Bleiberg, bei der 

his zum Inkrafttreten der ÖIG-Gesetznovelle 1969, BGBl.Nro47/1970, 
eine hundertprozentige Bundesbeteiligung bestand, war zur 

Errichtung anes Erholungsheimes für die Belegschaftsange-
hörigen verstaatlichter Unternehmungen in St.Jakob, Osttirol, 
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("Alpenhotel Sonnhof") ein Darlehen des Investition a fonds 

von S 5 Mill. gewährt wordenö Das gegenständlö I-Fondsdarlehen, 
das unverzinslich und unbefris'.;et gewährt wurde, hatt'e aber 

schon bei seiner Hingabe ehe-r den Charakter ei~erZuwendung, 

was auch dadurch deutlich wird, daß spätere Zahlungen für 

diesen Zweck in der Höhe von S 1,8 Millö sofort als Sub

ventionen gewährt wurden. 

Da im Hinblick auf die Ertragslage des Erholungsheimes 

"Alpenhotel Sonnhofl! auch bei einer - sozial nicht mehr 

vertretbaren - Erhöhung der Pensions- und Zimmerpreise mit 

einer Tilgung des Darlehens auch in Zukunft nicht gerechnet 

werden kann, schien es gerechtfertigt, auch diesen Dar

lehensbetrag durch Verzicht in einen verlorenen Zuschuß 

umzuwandeln. 

Im.4. Viertel 1970: 

, 30) Die ArlandPapi$r- und Zellstoffabriken AG. betrieb eine 

Papierfabrik in Graz Andritz mit 768 Arbeitskräften, eine 

Zellstoffabrik in Rechberg (Ktno ) mit 346 4-rbei tskr~ften-'_ 

sowie eine Reihe von Niederlagen mit 51 Arbeitskräften. 

Ihre finanzielle Lage war schon im Jahre 1962 so prekär, 

daß zur Abwendung einer ansonsten unausweichlichen Still

legung beider Betriebe es zu einem kombinierten Kredit 

der äffentl. Hand (ERP-Fonds, Land Kärnten, Bund - aus 

,M~tteln -der Prqduktiven Arbeitslosenfürsorge) kan. 
,Das nach Genehm:Lgung durchc.en Ministerrat vom Bundes

ministerium für soziale Verwaltung gewährte rückzahlbare 

D~rlehen aus Mitteln der Produktiven Arbeitslosenfürsorge 
betrug hiebei 10 Mill So 

-, 

Die. ,Tilgung dieses Kredites konni,l.,e jedoch die G.esell-

schaft, bereits im Jahre 1964 nicht mehr aufrechterhalten, 

weshalb ihr zunächst ein Moratorium gewährt wurde. Dennoch 

hat sich die Situation des Unternehmens weiter verschlech

tert, so dai3 es sich genötigt sah, ein Ausgleichsverfahren 

anzumelden,welches am 25. November 1965 unter Zl. SA 28/65 

des Landesgerichtes für ZRSo in Graz eröffnet'w'urde~ 

, , 

Zur WeiterfÜhrung der beiden genannten Fabriken, im .. -" 

Interesse der Erhaltung dieser wirtschaftlichen Einheite~, 

übernahmen am 1ö Jänner 1966 eigens gegründete, Pachtgesell
schaften (die Papierfabrik Arland Pacht- u. Betriebsge,s "m. boHo 
und die Zellstoffabrik Rechberg Pacht--uo Betriebsges. 

mob.H.) die Führung der Betriebeo 
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Im Juni 1966 wurden die Arland Betriebe durch die 

Horgen AG erworben, die sowo:ll das maßgebliche Aktienpaket 

der Arland AG als auch die Gesehäftsanteile der beiden 

Pacht- Uo Betriebsgesellschaften moboH. erwarb. Die Pacht
gesellschaften, denen von der Verpächterin aueh die 

vorhandenen Roh-~ Hilfs- und Betriebsstoffe zur Verfügung 

gestellt ~denj wiesen auch in der Folge eine aktive Ge

barung aus, hatten jedoch dafür die Verpflichtung, den 
wesentlichen Teil (rd. 90%) des Gebarungsüberhanges an die 

Verpächterin zur teilweisen Befriedigung der Gläubiger zu 
überweiseno 

Auf diese Weise konnten die kleineren privaten Aus
gleichsgläubiger der Verpächterin voll mitmr verein
barten 40%igen Ausgleichsquote, die größeren privaten 

Ausgleichsgläubiger im Rahmen dieser Ausgleichsquote teil
weise befriedigt werden. Die öffentl. Gläubiger (der ERP
Fcnds, die Rep. Österreich und das Land Kärnten), stellten 
ihre Befriedigung zugunsten der privaten Gläubiger einst

weilen zurück. 
Alle diese Umstände, auch das Ausbleiben einer erfor

derlichen Kap i taleinbringung durch die Horgen AG .• , 
schlossen aber die Durchführung notwendiger Investitionen 

aus, sodaß eine Aufrechterhaltung dieses Zustandes zu 

einer Aushöhlung der Betriebe und damit letztlich zu deren 

Konkurrenzunfähigkeit hätte führen müssen. 

Seitens der Horgen AGo wurde deshalb im Einvernehmen 

mit den Gläubigern ein Verkauf angestrebt. 
Im November 1969 erstellte die i tal .• Papierindus-trielle 

Anna Erker Hocevar ein Kaufangebot~ das neben der Zahlung 

eines Kaufpreises für das Aktienpaket der Arland AG. und 

für die Geschäftsanteile der beiden Pachtgesellschaften m.boH. 

die Verpflichtung beinhaltete, eine Kapitaleinbringung von 

15 Mill. S für Investitionszwecke zu tätigen, um den Be

stand der beiden Betriebe zu sichern. 

Die Bedingung der Kaufwerberin bestand in der vorh~rigen 
FreimachUng sowohl der AG. als auch der beiden Pachtgesell

schaft-en von allen Forderungen der öffentl. Gläubiger, 

soweit diese nicht primo lD.co hypothekarisch sichergestellt 
sind. 
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Mit Ministerratsbeschluß vom 40 Februar 1970 wurde 

auf . Grund des § 20 Abso 2 ERP-FondsGe der ERP-Fonds er

mächtigt, auf seine Ausgleichsquotenforderung gegenüber der 

Arland AGo in der Höhe von 16 Mille S zu verzichten und 

bezüglich seiner hypothekarischen sichergestellten Forderung 

von rda 43 Mille S ein Moratorium mit anschließender lang

fristiger Tilgung'zu gewähren, wenn: 

1) Die der Horgen AG gehörende Beteiligung an der Arland AG 

und den beiden Pacht- Uo Betriebsgesellschaften mabcH e 

von der Industriellen Erker Hocevar erworben wird, 

2) diese Käuferin ihrmchweislich zur Verfügung stehende 

15 Millo S in der Arlandbetriebe investiert, 
3) die übrigen öffentloGläubiger auch auf ihre Ausgleichs

quotenforderung gegenüber der Arland AG verzichteno 
Verhandlungen zwischen .der Repe Österreich (vertreten 

durch das Bundesministerium für soziale Verwaltung, das 

Bundesministerium für Finanzen und der Finanzprokurc.tu::..:) 

und Frau Erker Bocevar führten zu einer Festlegung näherer 
Konditionen. 

Frau Hocevar akzeptierte diese Konditionen, die im 

wesentlichen die Sicherstellung einer Investition von 
15 Millo S, die Aufrechterhaltung der Arland Betriebe lm 

bisherigen Umfang sowie eine bestimmte Gestionskontrolle 

bis zum Jahre 1976 durch die Organe des Bundes beinhalteten. 

Zu einem Zeitpunkt, als die Vereinbarungen mit Frau 

Hocevar bereits vor dem Abschluß standen, trat unter der 

Führung des Vertreters des Alperlländischen Kreditorenver-. 
bandes, KomeRat Othmar Koren, eine neue Kaufwerbergruppe 

auf, deren Konkurrenzanbot allerdings vielfach aufklärungs
bedürftig waro 

Ein Sachwalterkomitee der Ausgleichsgläubiger , ,dem auf 

den Verkauf der Arlandbetriebe eine Ingerenz eingeräumt 

worden war, hatte dem neuen Kaufwerber einen Termin zur 

näheren Präzisierung seines Anbotes eingeräumt 0 Der ERP

Fonds hingegen erachtete sich nicht in der Lage, auf dieses 

Konkurrenzangebot näher einzugehen, mit dem Hinweis, daß 

die rrl t. M'inisterratsbeschluß vom 30 Februar 1970 gema § 20 

Absa 2 ERP-FondsoGo ausgesprochene Genehmigung für die 

'Forderungsnachlässe sich ausdrÜcB-lich nur auf das Anbot 
der Frau Erker Hocevar bezogo 
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Da am 290 Juni auch das im Rahmen des Ausgleichs 

bestellte Sachwalterkomitee der Glä"l.bWr sich für ,das 

KaufangebotderFra'J. Erker Hocevar entschied,waren.die 

Voraussetzungen für das Wirks.amwerden der mit dieser 

Käuferin bezüglich eines Forderungsnachlasses der. öffentlo 

Gläubiger getroffenen Vereinbarung gegebeno 

Über Antrag des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 

vom 80 Juni 1970, Zo 1300547-26-15/70,vrurde zwecks 
Dokumentierung der Verzichtsbereitschaft vom Bundesminister 

für Finanzen bereits am 150 Juni 1970 unter Zo 1080058-4/70 

eine bedingte Verzichtserklärung auf Grund der Ermächtigung 

im Art 0 X Abs 0 4 Ziff. 2 des. BFG 1970, BGBl.Nr. '1/1970 auf 

die der Repo Österreich gegenüber der Arland Papier- und 

Zellstoffabriken AG auf Grund d.es Ausgleichs 21 Ba 28/65 

beim Landesgericht für. ZRBo in Graz zUEitehende Q,uotenforderung 

von S 3,941.000,- abgegebeno Der Verzicht auf diese aus dem 

szt. gewährten Darlehen aus Mitteln der Produktiven Arbeits

losenfürsorge resultierende Forderung wurde zum Zwecke der 

Sanierung des genannten Unternehmens unter den Bedingungen 

ausgesprochen, daß: 

1) Anna Erker Hocevar, Industrielle j I"101 trasie (Como), Italo 

oder eine von ihr na~Qaft zu machende physische oder 

juristische Person(en) 

a) von der ArlandPapier- u. Zellstoffabriken AGo, Graz, 

ausgegebenen Aktien im Nominale von S 29.0050000,-, 

b) alle Geschäftsanteile der Papierfabrik Arland Pacht

und Betriebsgesellschaft moboH" erwirbt (erwerben); 

c) alle Geschäftsanteile der Zellstoffabrik Rechberg, 

Pacht- u o Betriebsgesellscbaft moboHo erwirbt (erwerben); 

2) der Arland Papier- Uo Zellstoffabriken AG. Kapital in 

einer Höhe von mindestens 15 Mill. S zugeführt wirdp" zWo 

nach Wahl des. (der Erwerber (s) Ito Pkto 1) entvlecEr als 
Kapitalerhöhung· oder als unverzinsliiles Gesellschafts-
darlehen; 

3) der (die) Erwerber Ito Pkt. 1) dem Bundesministerium für 

soziale Verwaltung und nachweislich der Arland Papier

und Zellstoffabriken AG. im Falle und im Zeitpupkt der 

Zuzählung eines Gesellschaftsdarlehens von mindestens 

15 Mill. Seine Belassungserklärung hinsichtlich des 
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vollen Därlehensbetrages für de gesamte Laufzeit im 

Minist~rratsbescl'~luß vom 30 Februar 1970 behandelten Rest
schuld der Arland Papier- Uo Zellstoffabriken AGc'g-egenüber 

dem ERP-Fonds vorlegt (vorlegen); 

" . 

4) sich die ArIand' Papier- ü. Zellstoffabriken der Republik 

Österreich (Bundesministerium für soziale Verwaltung) und 

nachwei~lich den Erwerbern (lto Pkto 1) gegenüber zur Ver

wendung der Kapitalzufuhr von mindestens 15 Millo S für bis 

10 Juli 1971 in Auftrag zu gebende und - soferne der folgende 

Termin nicht aus zl.qingenden wirtschaftlichen Gründen im 

Eirivernehmen mit dem Bundesministerium für soziale Verv'lal tung 

verlängert wird - bis 30. September 1973 durchzuführende, 

wichtige, die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit sichernde 

Investitionen in den Betrieben der Aktiengesellschaft in 

Graz-Andritz und Rechbergverpflichtet; 

5) Anna Erker Hcicevar für den FeHl; daß die im 'Pkt> tr'ar.H{e
führten Investitionen nicht bis 10 Juli 1971 in Auftrag ge

geben, nicht bis 300 September 1973 durChgeführt und nicht 

bis 1 u Juli 1976 in diesen Betrieben belassen werden,. _bis 

1c Jänner 1971 gültig mit Notariatsakt die Schuld der, 

Arland Papier':'" Uc Zellstoffabriken AGc von S 3,9410000,- als 

Solidarschuldnerin unter Vereinbarung eines Gerichtsstandes 

in Österreich übernommen hat; 

6) das Land Kärnten ebenfalls eine Zusicherung über den Ver
'zicht auf seine Ausgleichsforderung und der ERP-Fonds eine 

Verzichtserklärung im Sinne de,s J'1inisterratsbe8~hlusses 

vom 30 Februar 1970 abgebeno 

Die für diesen bedingten Forderungsverzicht erforder

lichen Billigkeitsgründe ergaben sich aus der durch den 
Minist'erratsbeschluß V;"'lJ1. 40 Februar 1970 ergangenen Ver

zichtsermächtigung an den ERP-Fonds bzwc, der in dieser 

Verzichtsermächt:LgUIbgfestgelegten Junktimierung mit den 
Verzicht der übrigen öffentlo Gläubiger smüe aus der 

Zusicherung des Landes Kärnten, auf seine Forderung gleich
fciills zu verzichtenc 

Die primären Voraussetzungen fürffin Wirksamwerden dieser, 
wenn a-uch weiterhin noch bedingten Verzichtserklärung wurden' 

dadurch erfüllt, daß, wie bereitE erwähnt, am 29 c Juni 1970 
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es zum Erwerb der der Horgen AGo gehörenden Beteiligung 

an der ArIand AG, an der Papier ArIand Pacht- und Betriebs

ges.IDoboHound an der Zellstoffabrik Rechberg Pacht- und 

BetriebsgesoIDoboHo durch Frau Erker Hocevar kam lJ..nd diese 

im Sinne der von ihr übernommenen Verpflichtung bereits.mll 

80 September 1970 einen Betrag von 15 Millo S für Investitionen 

in die ArIandbetriebe in die Kasse der Arland AG zur Ein

zahlung gebracht hate 

40) Die. V~nzenz Wagner UrIGe, Lack- u..nd Farbenwerke , schuldeten 

der Republik Österreich aus einem ihr von der ehemo sowjo 

Mili~bank eingeräumten Kredit von ursprünglich S 4,4980361,25, 

welc.hergemo dem Garantiegesetz 1955, BGBloNro 159 mit 

1,5 Millo S umgeschuldet wurde, noch einen Betrag von 

insgeso S 8000000'-0 Im Hinblick auf die aktenkundige 

schwierige wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unter

nehmens ·nach .,Aufhebung der USIA-Verwal tung, konnten von dem 

umgeschuldeten Betrag bisher nur S 700.000,;- zurückbezahlt 

werden. Trotz steig::=mclen Umsatz ziffern ist ein deutliches 
.. . 

Absinken des Betriebserfolges, bedingt durch ein über,.. 

proportionales Ansteigen der Personal- und sonstigen 

Betriebsaufwendungen, feststellbar. Um den Betrieb 1'\feiter

führen zu können, mu.·:·ten die Gesellschafter bereits aus 

Privatmitteln Zuschüsse in Höhe von cao1,6 I'1ill. S leisten. 

Die Gesellschafter haben sich bereit erklärt, aus privaten 

I'1itteln einen Teilbetrag von S 3750000,- auf die Forderung 

zu leisten, wenn der Bund auf die Restforderung von 

S 4250.000,- verzichtete Weitere Zahlungen aus den Erträgen 

des Unternehmens ~mrden lto Bericht der mit der treuhändigen 

Vertretung dieser Forderung beauftragten Kontrollbank AG 
zu ::asten des an sich ohnehin schon verhältnismäßig geringen 

Eigenkapitals gehen. Durch den ~Jegfall der Restforderung 

wii.rde das Unternehmen in die Lage versetzt werden, langfristiges 

Fremdkapital aufzunehmen und damit auf lange Sicht gesehen 

eine Konsolidierung der Betriebslage ermöglicheno 
, 

In Wi~rdigung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage 

des Unternehmens sowie im Hinblick auf das von den Gesell

schaftern durch die Bezahlung von 1,0750000,- S gezeigte 
Bemühen an der Erhaltung des Unternehmens und damit auch an 

der Erhaltung der Arbeitsplätze für 100 Arbeiter und 

III-167 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 7 von 16

www.parlament.gv.at



- 8 -

Angestellte~ wurde auf die Forderung gegen die Ilinzenz Wagner 

ORGo, Lack- und Farbenwerke in Höhe von S 4250000,- unter 

der Voraussetzung verzichtet, daß die Gesellschafter auf 

die Restforderung von S 8000000,- einen Betrag von S 3750000,

bezahlen und innerhalb von 5 Jahren ab dem Verzicht auf 

die Forderung weder ein Insolvenzverfahren beantragen noch 

ein Liquidationsverfrulren eingeleitet wirdo 

50) Das Bundesministerium für Finanzen hat in den Jahren 1954 

und 1955 über Ersuchen des Bundesministeriums für Inneres 

dem Dorotheum Betriebsmittelkredite in Form von 1%igen 

Bundesdarlehen von zusammen 120 r1illo S zur Verfügung ge

stellt" Diese Bunde 9 l'l arl ehen , durch die eine Erhöhung der 

Gebühren für das darlehenssuchende PUblikum vermieden 

werden sollte, wären in den Jahren 1955 bis 1959 zurückzu
zahlen geweseno Tatsächlich wurden nur 20 Millo S zurückge

zahlto Für die restlo 100 Millo S ~~rde unter Hinweis auf 

die sich ständig verschlechternde finanzielle Situation des 

Institutes laufend um Erstreckung der Fälligkeitstermine 

ersucht 0 Im Hinbljd{: auf die sozialen Funktionen des Doro

theums unterblieb die endgültige Fälligstellung der Bundes
darleheno 

Im Jahre 1964 wurde mit dem'Dorotheum ein befristetes 
Abkommen über die Tilgung der aushaftenden 100 Mill ~ ge

troffeno Durch die Leistung der in diesem Abkommen verein

barten Zahlungen des Dorotheums hat sich der aushaftende 

Darlehsnsbetrag auf 88 Millo S vermindert 0 

Da sich jedoch die finanzielle Situation des Dorotheums 

weiterhin ungünstig entwickelte, wurde - ohne auf die ver

einbarten jährlichen Tilgungsraten verzichten zu müssen 

und um den Darlehensbetrag ~ -IAJelcher in voller Höhe in ab

sehbarer Zeit nicht einbringlich erscheint] zu vermindern -

nach Maßgabe des jährlichen Verlustes des Institutes 

(1970 - 14 Millo S) das ausstehende Kapital durch einen 
Forderungsverzicht um 5 Millo S gekürzt 0 

Auf Grund eines ~ährlo Forderung§v~rzichtes V0n 5 Millo S 
in den Jahren 1970 bis 1972 uno von' S 4,3360000,- im 

Jahre 1973 sowie der geleisteten jährIo Tilgungsr'aten betrug 
die aushaftende Schuld des Dorotheums an die Repo Österreich 

per 310 Dezember 1973 S 59,6640000,-0 
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Im 10 Viertel 1971: 

60) Im Rahmen des mit Bescheid des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft vom 180 März 1970~ Z0960195/105-39376/70 

wasserrechtl. bewilligten Baues eines Donaukraftwerkes 

Ottensheim-Wilhering war es erforderlich~ auf beo Grund-

stücken zwischen Strom-km 2153 und 2156 rechtes Ufer 

umfangreiche Auwaldschlägerungen durchzuführen. Die Österro 

Donaukraftwerke AG hat die in diesem Bereich zu schlägernden 

beo Holzbestände durch Wirkl.Hofrat ioRo DiploIngo Weiser~ 

gerobeeideter Sachventändiger für das gesamte Forstwesen, 

aufnehmen lassen und auf Grund dieser Aufnahme dem Bundes

strombauamt ein Preisangebot vorgelegto 

Über dieses Preisangebot ~~rde bei der Finanzlandes

direktion für Oberösterreich ein Kontrollschätzgutachten 

eingeholt, dessen Werte unter denen des Preisangebotes der 

Österro Donaukraftwerke AG lageno 

Nach gepflogenem Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Finanzen wurde der Österro Donaukraftwerke AG die Be

willigung zur Kahlschlägerung im gegenständlichen Bereich zu 

dem von ihr angebotenen Entschädigungsbetrag von S 3160309,

erteilto Die Schlägerung wurde ordnungsgemäß abgeschlossene· 

Im 4. Viertel 1971: 

70) Am Grundkapital der Allgemeinen Hotel AG 0 ~ die in Wien 

das GroßhoGel Intercontinental errichtet und nach seiner 

Fertigstellung an eine Tochtergesellschaft der Intercontinen

tal Hotels Corpor·ation verpachtet hat, war neben anderen 

Aktionären auch die Repo Österreich mit 1~~ beteiligto 

Aus der rechtlichen Konstruktion fließende wirtschaftlo 

Schwierigkeiten in den ersten Jahren nach Fertigstellung 

des Hotelsbaben im Jahr 1969 eine Umstruktunerung not

wendig gemacht, im Zuge der elie Allgemeine Hotel AG durch 

Umwandlungs- u. Verschmelzungsvorgänge in die Intercontinen

tal Hotel-Betriebsgesellschaft moboHo übergegangen ist, 

an der nach Ausscheiden der anderen Gesellschafter nur 

mehr die Intercontinental Hotels Corporation mit 88% 

und die Repo Österreich unverändert mit 12% beteiligt wareno 

Im Zuge der Umstrukturierung war die Repo Österreich genötigt, 
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dem Mitgesellschafter einen Geschäftsanteil -an der Inter-'""" 

continental Hotel-Betriebsgesellschaft moboHo im Nennwert 

von 5 Millo S zu einem Preis in Hohe dieBes Nennwertes, be

fristet auf 5 Jahre zum Kaillanzubieteno Über die in diesem 

Anbot gelegene Verfügung über bevveglichesBundesvermögen 

hat das Bundesministerium für Finanzen szto im Sinne des 

Art 0 X, Abso 5 Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1969 dem 

Nationalrat berichtet (BMF-Zo 1500953-1/70 vom 70Mai 1970, 

Pkt 0 19) 0 
In Ergänzung hiezu wird nunmehr berichtet, daß die 

Intercontinental Hotels Corporation mit Wirkung vom 

310 Oktober 1971 das erwähnte Anbot, das sich angesichts 

einer zwischenweilig erfolgten Kapitalherabsetzung nur mehr 

auf einen Nennwert von S 3,32.30500,- bezog, angeno:mrn.en und 

den vereinbartEm Kaufpreis bezahlt hat 0 Die Rep 0 Österreich 

ist somit am Stammkapital der Intercontinental Hotel-Be

triebsgesomoboHo von 56,5000000,- nur mehr .mit einem Ge

schäftsanteil im Nennwert von S 3,4560500,- (6,117%) 

beteiligt o. 

o 
Im 40 Vie~tel 1972:. 
80) Mit Stichtag 10 Jänner 1967 wurde auf Grund des § 3b des Preis

regelungsgesetzes 1957, BGBloNro 151, in der Fassung', dBr , .. 

Bundesgesetze BGBloNro 103/1962, 77/1963, ~25/1965 und 
305/1966, eine Abschöpfung von Mehrerlösen bei Brotgetreide 

und Mahlprodukten durchgeführt 0 Die näheren Durchführungs

bestimmungen für die Abschöpfung wurden in einer Ku....Yldmachung 

des Bunde'E}ministeriums für Land- und Forstwirtschaft vom 

290 Dezemoer 1966, Zo 980499-16/66, in der Fassung der 

Verordnung vom 10. Jänner 1967, Zo 200012-16/67, in der 
Folge TTAbschöpfungsverordnung rr genannt, geregelto 

Gemo § 2a der Abschöpfungsverordnung !fturden die Landeshaupt

leute beauftragt, die dem Bundesminister für Land~ und :Porst

wirtschaft nach dieser Verordnung zustehenden Befugnisse 

in seinem Namen auszuüben, und gema § 5 Abso 2 der zito Ver

Ordnung wurden die bei den Landeshauptleuten eingegangenen 

Beträge von ihnen auf das PS oKto 105 des Bundesmin.isteriums 
für Finanzen abgeführt 0 

. . 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 

70 März 1968, V 21-29/67, die Abschöpfungsverordnung zur 
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Gänze als gesetzwidrig aufgehobene In den sogenannten 

Anlaßfällen - das sind jene Fälle~ in denen Beschwerde an 

den VerfasBungsgerichtshof erhoben wurde ~ mußten die bereits 

eingezahlten Abschöpf~~gsbeträge vom Bund zurückerstattet 

werdeno 

Auf Grund eines neuerlichen Erkenntnisses des Verfassungs

gerichtshofes vom 100 Dezember 1969~ A 3/69-12~ mußten auch 

in jenen Fällen die bereits eingezahlten Abschöpfungsbeträge 

vom Bund zurückerstattet werden, in denen ein Schreiben des 

Landeshauptmannes mit der Vorschreibung des Abschöpfungsbe

trages vorliegt, das nach i~sicht des Verfassungerichtshofes 

seinem Inhalte nach nicht als Bescheid im Sinne des Art. 144 
B-VG zu qualifizieren ist. Ferner mußte auch in jenen lt'ällen 

di3 Rückerstattung der bereits eingezahlten Abschöpfungsbe

träge erfolgen~ in denen die Einzal11ung des Abschöpfungsbe.- . -

trages unmittelbar auf Grund der Abschöpfungsverordnung 

vorgenommen wurde, ohne daß vom Landeshauptmann ein Bescheid 

oder einSchreiben mit der Vorschreibung des Abschöpfungs

betrages ergangen isto 

In-jenen Abschöpfungsfällen hingegen, in denen die Vor

schreibung des Abschöpfungsbetrages mittels förmlichen Be

scheides erfolgt ist oder mittels Schreibens des Landes

hauptmannes, das nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes 

trotz mangelnder Bescheidform seinem Inhalte nach als Bescheid 

im Sinne des Art. 144 B-VG anzusehen ist, ist der Bund von 

der Rückzahlungspflicht enthoben j eta diese bescheidmäßigen 

Vorschreibungen (förmlichen Bescheide bz\-vo Schreiben mit 

Bescheidcharakter ) -weiterhin dem Hechtsbestande angehören. 

Eine Reihe von abschöpfungspflic11tigen Betriebsinhabern 

haben im Jahre 1967 und Anfang 1968 im Hinblick auf das 

anhängige Verfahren beim Verfassungsgerichtshof, welches 

zur Aufhebung der Abschöpfungsverordnung geführt hat, den 

bescheidmäßig vorgeschriebenen Abschopfungsbetrag (förmlicher 

Bescheid bzwo Schreiben mit Bescheidcharakter) nicht (bzw. 

nicht zur Gänze) eingeza.hl t 0 Die Landeshauptleute haben 

von einer zwangsweisen Eintreibung dieser offenen Ab

schöpfungsbeträge in der Höhe von insgeso S 1,2610762,75 

Abstand genommen. 

Die Einziehung der in Rede stehenden offeIi.en Abschöpfungs-
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beträge wäre 1lllbillig g8\vesen~ da durch die Einzieh1lllg die 

Unterschiedlichkeit der Behandlung der von der Abschöpfungs

regel1lllg erfaßten Unternehmen, wonach eine Gruppe von Unter

nehmen die· Abschöpf1lllgsbeträge entrichten mußte, die andere 

Gruppe aber von der Abschöpfungszahlung frei. geblieben ist 

bzw. die berefts entrichteten Abschöpf1lllgsbeträge zurücker

stattet erhielt, in· einer Deutlich-1:ei t herausgestellt würde, 

daß ihre Wirkung auf die Öffentlichkeit kaum zu rechtfertigen 

gewesen wäre. 
Das B1llldesministerium für Finanzen hat auf Gl~d der Er

mächtigllilg im Arto X Abso 4 des BFG 1972, auf die genannten 

Forder1lllgen wegen Unbilligkeit der Einzieh1lllg im Sinne der 

Ziff" 2 legrito verzichtet. 

Im 1. Viertel 1973: 

90) Die verstaatlichte Go Rumpel·AGo hat im Jahre 1968 aus all

gemeinen Haushaltsmitteln des B1llldes ein Darlehen von 4 Mille S 

erhalten,das nach dem abgeschlossenen Darlehensvertrag mit 

5% jährIo im nachhinein zu verzinsen 1llld in unmittelbar 

aufeinanderfolgenden Halbjahresraten von je S 0,5 I1ill,. 

erstmals am1e J1llli 1970 zu tilgen gewesen wäre. Die Darlehens

gewähr1lllg ist auf Grund einer Empfehl1lllg des drunals für die 

verstaatlichten Unternehmuncen zusto.ndigen Bundesministeriums 

für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen erfolgt, die 

wieder auf ein Ansuchen derüt der treuhändigen Ausübung 

der Anteilsrechte an den verstaatlichten Unternehm1lllgen be

trauten Österr 0 Industrieverwal t1lllgs·-Gesellschaft m. b 0 H 0 

zurückgingo Als Begründ1lllg 1'\Turde angegeben ,daß durch Aus

weitung desl':rosatzes eine Verknappung der flüssigen Mittel 
eingetreten ist. 

In der Folgezeit hat die Gesellschaft zunächst um 

Stundung eingetretener Fälligkeiten, später unter Befür

wortung des zwischenweilig für die Verstaatlichung zuständig 

gewordenen Bundeskanzleramtes und dGr Österro Industriever

walt1lllgs-AGo, auf die durch die ÖIG~Gesetz-Novelle 1969, 

BGBI oNr. L~7 /1970, die Buridesheteiliglli1.g an der G. Rumpel AG 

übergegangen ist, um Abbuch1lllg des D<clrlehens 1llld der aufge
laufenen Zinsen ersucht. 

III-167 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)12 von 16

www.parlament.gv.at



- 13 -

Angesichts der sehr schlechten wirtschaftlichen Lage der 

Gesellschaft hat das BundGsmlnisterium für Finanzen schließlich 

keine Möglichkeit €:j8sehen, das Kapital oder auch'nur die 

Zinsen wieder hereinzubringeno Das Darlehen von 4- Millo 8 

zuzüglich der bis Ende 1972 aufgelaufenen Zinsen von 0 1 6 MilloS 

ist im Jahre 1972 abgebucht wordeno Es stellt dies einen Beitrag 

zu einer durchgreifenden 8aniert.mg der Gesellschaft 1 die 

inzwischen von der'Österro Industrieverwaltungs-AGo als 

Muttergesellschaft eingeleitet worden ist 1 daro Diese Maß-

nahme j zu denen insbes 0 auch eine Erhöhung des Gru,ndkapi tals 

um 5 Mill 8 auf 12 Mil18 gehört hat, sind von Erfolg be

gleitet~ da bereits eine Verbesser-Qllg der Kapitalsstruktur 

und der Ertragslage erreicht werden kormte 0 

Im 20 Viertel 1973: 

10.) Unter 38 d Cg 14-/70 des Landesgerichtes für ZR8 Wien begehrten 

der am 11. Oktober 1906 geborene Karl Ramml, nunmehr Pensionist, 

und seine Ehefrau Aloisia, einen Betrag von S 9,9960000,-

SoA. vom Bund als Schadenersatz. Dieser mit Klage vom 

160 Dezember 1968 erhobene Anspruch vmrde auf das Amts

haftungsgesetz gestützt 1 mit der Behauptung 1 im Zuge eines 

Konkurs- und Exekutionsverfahrens sei der Verlust des gesamten 

Vermögens der Eheleute - insbesonders der Liegenschaft 

EZ. 29 1 KG. Wegscheid, Ger.Bez. Allentsteig - erfolgt, wobei 

die Ursache in rechtsvüdrigen schuldhaften Handllli"'lgen der 

beteiligten Konkurskommissäre bZVJ 0 des Exekutionsrichters 
gelegen sei. 

Das Klagebegehren wurde in erster LL~d zweiter Instanz 

kostenpflichtig abgewieseno Dabei wurde der Finanzprokuratur 

ein Kostenbetrag von insges 0 8 31 ~ 0520 L20 rechtskräftig zuge
sprochen. 

Karl Ramml stellte für sich und seine Gattin den Antrag 
auf Erlaß dieser Schuld und führte dazu in seinem Schreiben 

vom 10. April 1973 aus, daß er Schwerkriegsbeschädigter 

sei und vom Landesinvalidenamt fiir Wien, Niederö sterreich und 

Burgenland monatlo eine Rente von S 20671,-- erhalte; über

dies erhalte er noch von der Pensionsversicherungsanstalt der 

Arbeiter eine RE~te von S 833,50 monatlich. Von diesenbeiden 

Renten von rd. 83.500,- lebe er lli~d seine Gattin, die' 
kränklich und in ärztlicher Behandllli~g seio In den letz'ten 
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Jahren habe sich das Kriegsleiden Rammls so verschlechtert, 

daß er sich nicht tlehr allein an~ und auskleiden kann und 

sich nur mit 2 Krückstöcken fortbevJegen könne 0 Er stehe 

dauernd in ärztl. Behandlung und müsse fallweise gewisse 

Medikamente aus eigenen Mitteln bezru~len. 

Die Angaben Rammls deckten sich im wesentlic,hen mit 

einem Erhebungsbericht des Bundespolizeikommissariates 

Margareten, der noch ausführt, daß die Wohnung der Eheleute 

Ramml ärmlich (desolat) ,eingerichtet 'sei und wäre als 

pfändbarer Gegenstand nur ein altes Radio anzuführen. 

Da die Invalidenrente für den Kostenanspruch nicht 

pfändbar ist bzw 0 eine freiwillige. Abtretung nicht zu 
erreichen sein wird, hat das Bundesministerium für ]'inanzen 

die Zustimmung zur Abschreibung des angeführten Kostenbetrages 

von S 312.520,20 zufolge Uneinbringlichkeit erteilt. 

Im 3. Viertel 1972: 

11.) Die Fa. Schmitt Schuhindustrie AGo, Krems-Rehberg, schuldet 

der RepoÖsterreich a.us EiD8Ir 'Vcn ihr von der Österreichi-

schen Länderbank AGo gern. den Bestimmungen des Garantiege

setzes 1955, BGBloNro 159, eingeräumten Kredit in Höhe von 

4,5 Mill. S, für welchen die Rep. Österreich die 80%ige 

Ausfallshaftung übernommen hat, infolge. des Eintrittes des 

Haftungsfalles einen Betrag von S 2,L~OOoOOO,-o Die Firma 

stand bis 1955 unter USIA-Verwaltung und produzierte bis 
zur' Rückstellung ausschließlich Schuhe, die in den Osten 

geliefert wurden. Dadurch ging nicht nur der Inlandmarkt 

verloren, sondern auch die Konkurrenzfähigkeit mit anderen 

Unternehmungen, da während der USIA-Verwaltung keine 

Möglichkeit zur Erneuerung und Modernisierung des Maschinen

parkes und der sonstigen Anlagen gegeben war. Mit der 
Rückstellung des Unternehmens V\n.lrde auch ein dem Unternehmen 
von der ehern. sowj. r1ili tärbank eingeräumter Kredit in 

Höhe von 5 Mill. S fällig, dessen Bezahlung vorerst vom 

Bund übernommen worden ist. Da sich die wirtschaftliche 

und finanzielle Situation des Unternellffiens auch durch die 

Einräumung eines Betriebsmittelkredites im Jahre 1955 nicht 

wesentlich verbesserte, hat der Bund bereits im Jahre 1967 
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mit dem Bundesgesetz vom 1e Juli 1967, BGBloNro 253, auf die 

Regreßforderung im offenen Betrag von 4 1'1illo S verzichtet 0 

Auch der Verzicht auf den sogenannten Umschuldungskredit 

brachte für das Unternehmen l\:eine 'wesentlichen Erleichterungeno 

Eine vom Bundesministerium für Finanzen veranlaßte Über-

prüfung der wirtschaftlichen unci. finaIlziellen Lage des 

Unternehmens .durch die Osterre Kontrollbank AGo im Mai 1972 

hat ergeben, daß die Rückzahlung des wiederholt prolongierten 

Betriebsmittelkredites die Firma in eine außerordentlich 

kritische Lage bringen würde. Eine Verbesserung der wirt

schaftlichen UL''1.cL finanziellen Situation sei weder durch 
weitere Prolongationen noch durch ein langfristiges b·tundungs

abkommen, sondern nur durch einen Nachlaß der Restforderung 

zu erwarten 0 Die Firma hat ihren guten Willen durch die 

Rückzahlung eines Teilbetrages von 1,5 1'1illo S illLd der 

Zahlung der Zinsen bewieseno Auch die Österro Länderbank AGo 

als Gläubigerin kam zu der Feststellung, daß ein Bestehen auf 

die Einlösung der wechselbesicherten Forderung höchstwahrschein

lich ein Insolvenzverfahren auslösen wird, welches nicht nur 

die Gefährdung bzwe den Verlust der Arbeitsplätze der Firma 

(CIL 500), sondern auch der mit ihr eng verbundenen FEio 

EhrlichKGo Imbach (cao 450), zur Folge haben lNÜrdeo 

Da die Firma am Fälligkeitstag 300 Juni 1973 wieder nicht 
in der Lage war, den Wechsel einzulösen, eine weitere Pro

longierung aber keine befriedigende Lösung darstellen ~~rde, 

hat die Österro Länderbank AGa den Wechsel dem Bundes

ministerium für Finanzen zur EinlösillLg vorgelegto Im Hinblick 

darauf, daß es sich bei der 80%igen Ausfallshaftung des Bundes 

um keine Wechselbürgschaft im Sinne des Arte 30 Abso 1 des 

Wechselgesetzes 1955, BGB1.Nr. 49, und sohin um eine Bürge
und Zahlerhaftung, beschränkt auf 80% der Kreditsumme, 

handelt, ",rar der Wechsel bis ZUJIl. Betrage von 2,L~ Mil10 S 

einz1<1 ösen. Mit der Einlösung des Wechsels ist dem Bund eine 

Regreßforderung in gleicher Höhe erwachsen. 

In Anbetracht der äußerst schlechten wirtschaftlichen 

lli~d finanziellen Situation des Unternehmens wurde über Er

suchen der Firma auf die Regreßforderung in Höhe von 

2,4 MilI. S unter der Voraussetzung verzichtet, daß 
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a) die Firma die Os zum 30 Juli 1973 angefallenen und noch 

offenen Zinsen und Kosten bezahlt und 

b) innerhalb von fünf Jahren ab de~ Verzicht auf die Regreß

forderung vveder ein Liquidation'sverfahren eingeleitet 

noch ein Insolvenzverfahren über das Unternehmen er

öffnet wirdo 

Im 40 Viertel 1923 ~> 

120) Im Jahre 1968 vrurde der Firma "Anstalt für Verbrennungs

motoren, ProfoDrQ List, in Graz (AVL)ll ein Bundesdarlehen im 

Ausmaß von 2 Millo S gewährt" Die Firma hat bisher S 8000000,

davon zurückgezahlte 

Nunmehr ist die Firma in große Schwierigkeiten geraten 

und ersuchte Llffi Erlaß der Schuldo 

Die Firma arbeitet sehr forschungsintensivo Sie hat im 

Ausland einen guten Ruf und ist aus .der Sicht der Forschungs-

. förderung in Österreich unbedingt zu för,'erno Nicht immer 

gelingt es der Firma ihre ForschUl1gen auch in klingende 

Münze umzuwandeln 0 Die Firma ist daher in große finanzielle 

Bedrängnis gerateno Um ihren Betrieb aufrechterhalten zu 

können, hat sie bereits Förder-ungen im Ra:2.men der Forschungs

förderung erh2,1 teno Es erschien daher auch durchaus. oportun, 

da es der Firma in der nächsten Zeit nicht möglich sein 

wird, das Bundesdarlehen zurückzuzahlen, dieses Darlehen 

in eine echte Subvention umzuwill1deln. Dazu war es aller

dings nötig, das Bundesdarlehen, das derzeit mit 1,2 Mill S 

aushaftet, abzuschreiben, da Einziehungsmaßnahmen offen

kundig aussichtslos sindo 

Für das 10 bis 30 Viertel 1974 erfolgt Leermeldungo 

1975 0/1 20 

DerBQndesminister: 

Dro Androsch 
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